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Sachverhalt

Die DBInfraGO hat im Schreiben vom 05.02.2026 mitgeteilt, dass die
Eisenbahnlberfihrung (EU) ,,Am Palmberg” Anfang der 2030er Jahre erneuert werden
soll.

Im Zuge der Elektrifizierung der Strecke Libeck - Bad Kleinen soll in 2027 eine gréRere
InstandhaltungsmaBnahme an der EU ,,Am Palmberg“ durchgefiihrt werden. Dabei sollen
die vorhandenen Uberbauten ausgebaut und voribergehend durch eine Hilfsbriicke
ersetzt werden.

Bereits in den Jahren 2021/22 hatte ein Austausch mit der Stadt Schénberg bzw. dem
Amt Schoénberger Land stattgefunden. Dabei wurde seitens der Stadt wiederholt die
Forderung geauliert, dass der lichte Raum unter der Bricke vergréBert werden soll, es
aber keine Kostenbeteiligung der Stadt geben darf. Daraufhin gab es u.a. ein Online-
Gesprachstermin, in dem erklart wurde, dass dieser Forderung aufgrund des
Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG) in der Form nicht nachgekommen werden kann.
Sofern es seitens der Stadt Schénberg ein Verlangen (oder sogar ein Verlangen mussen
aufgrund beispielsweise geltender StraBenbaurichtlinien) gibt, dann ist dies mit einer
entsprechenden Kostenbeteiligung nach EKrG verbunden.

Der entsprechende Auszug aus dem EKrG ist im Anhang angeflugt.

Gemals Vermerk des Eisenbahnbundeamtes (siehe Anhang) ist der StrafRenbaulasttrager
verpflichtet eine lichte Hohe von 4,50 m zu fordern, sofern diese nicht vorhanden ist. Im
Einzelfall kann davon aber abgewichen werden, sofern glaubhaft begrindet wird, warum
die 4,50 m nicht erforderlich sind.

Beispielsweise durfen keine Anfahrschaden an der Bricke vorhanden sein. Der LKW-
Verkehr ist durch natirliche Hindernisse (auBer der vorhanden EU selbst) auf der StralSe
nicht moéglich, zulassig und auch zukulnftig nicht erforderlich. Es gibt keine Einschrankung
fur Rettungsdienste. Ggf. sprechen auch bauliche Hindernisse gegen eine Aufweitung.
Das Fehlen von Finanzmitteln darf bei der Begrindung keine Rolle spielen, sondern das
Erfordernis fur den Verkehrsweg muss im Vordergrund stehen.

Die Stadt Schénberg muss also klaren, ob ein Verlangen an die Erneuerung der EU
gestellt wird oder nicht.

Beschlussvorschlag

Die Stadt Schénberg beschlieRBt den Umbau und die Forderungen zur Aufweitung der EU
Am Palmberg durch einen Fachplaner, gemaR den gesetzlichen Vorgaben, prifen zu
lassen.

Uber die Ergebnisse der Priifung sowie die weitere Vorgehensweise wird anschlieRend
informiert.



Finanzielle Auswirkungen

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM | AUFWAND/AUSZAHLUNG ERTRAG/EINZAHLUNG
LFD. HH-JAHR JAHRL. JAHRL.
3500 € 3500 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 3500 € | Im Ergebnishaushalt Ja
Kreditaufnahme 00,00 € | Im Finanzhaushalt Ja
Férderung 00,00 €
Ertrage 00,00 € | Produktsachkonto 54101/5233
Beitrédge 00,00 €
Anlage/n

2 2021-12-09 Stadtvertretung TOP 8.8 sao (6ffentlich)

3 EBKrG (offentlich)

4 201 2017 Lichte Hohe von Eisenbahnuberfihrungen (6ffentlich)




Beschlussauszug
aus der
Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Schonberg
vom 09.12.2021

Top 8.8 Grundsatzbeschluss Eisenbahnuberfihrung "Am Palmberg"

Herr Zwiebelmann und Herr Jorke geben lhren Kenntnisstand an die Stadtvertreter
weiter. Nach der Empfehlung des Hauptausschusses soll die BaumalBhahme nicht
finanziell untermauert werden. Die Bahn soll Kostentrager sein.

Beschluss:

Die Stadt Schonberg beschlielst eine Aufweitung des Lichtraumprofils.

1. in der Breite fur zwei Fahrspuren und einen abgegrenzten Gehweg

2. In der H6he eine Wiederherstellung der jetzigen Durchfahrtshohe von 2,40 m

3. Der Stadt sollen keine Kosten entstehen.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en

15 0 0




Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts fiir
Justiz - www.gesetze-im-internet.de

Gesetz uber Kreuzungen von Eisenbahnen und StralRen
(Eisenbahnkreuzungsgesetz)

EBKrG

Ausfertigungsdatum: 14.08.1963

Vollzitat:

"Eisenbahnkreuzungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Marz 1971 (BGBI. | S. 337), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 31. Mai 2021 (BGBI. | S. 1221) geandert worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 21.3.1971 |1 337,

Zuletzt geandert durch Art. 2 Gv. 31.5.2021 11221
FuBnote
(+++ Textnachweis Geltung ab: 16.4.1971 +++)

(+++ MaRgaben aufgrund des EinigVtr nicht mehr anzuwenden gem. Art. 109
Nr. 5 Buchst. a G v. 8.12.2010 I 1864 mWv 15.12.2010 +++)

§1
(1) Dieses Gesetz gilt flr Kreuzungen von Eisenbahnen und Strafen.
(2) Kreuzungen sind entweder héhengleich (Bahniibergange) oder nicht héhengleich (Uberfiihrungen).

(3) Eisenbahnen im Sinne dieses Gesetzes sind die Eisenbahnen, die dem o6ffentlichen Verkehr dienen, sowie

die Eisenbahnen, die nicht dem offentlichen Verkehr dienen, wenn die Betriebsmittel auf Eisenbahnen des
offentlichen Verkehrs ibergehen kénnen (AnschluBbahnen), und ferner die den AnschluBbahnen gleichgestellten
Eisenbahnen.

(4) StraBen im Sinne dieses Gesetzes sind die 6ffentlichen StraBen, Wege und Platze.

(5) StraBenbahnen, die nicht im Verkehrsraum einer 6ffentlichen Stral3e liegen, werden, wenn sie Eisenbahnen
kreuzen, wie Stralen, wenn sie StraBen kreuzen, wie Eisenbahnen behandelt.

(6) Beteiligte an einer Kreuzung sind das Unternehmen, das die Baulast des Schienenwegs der kreuzenden
Eisenbahn tragt, und der Trager der Baulast der kreuzenden StraRe.

§2

(1) Neue Kreuzungen von Eisenbahnen und Stralen, die nach der Beschaffenheit ihrer Fahrbahn geeignet und
dazu bestimmt sind, einen allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr aufzunehmen, sind als Uberfuhrungen herzustellen.

(2) In Einzelfallen, insbesondere bei schwachem Verkehr, kann die Anordnungsbehérde Ausnahmen zulassen.
Dabei kann angeordnet werden, welche SicherungsmaBnahmen an der Kreuzung mindestens zu treffen sind.

(3) Eine Kreuzung im Sinne des Absatzes 1 ist neu, wenn einer der beiden Verkehrswege oder beide
Verkehrswege neu angelegt werden.

§3

Wenn und soweit es die Sicherheit oder die Abwicklung des Verkehrs unter Berlicksichtigung der ibersehbaren
Verkehrsentwicklung erfordert, sind nach Magabe der Vereinbarung der Beteiligten (§ 5) oder der Anordnung im
Kreuzungsrechtsverfahren (§§ 6 und 7) Kreuzungen

1. zu beseitigen oder
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durch BaumaRRnahmen, die den Verkehr an der Kreuzung vermindern, zu entlasten oder

3. durch den Bau von Uberfiihrungen, durch die Einrichtung technischer Sicherungen, insbesondere von
Schranken oder Lichtsignalen, durch die Herstellung von Sichtflachen an Bahnibergangen, die nicht
technisch gesichert sind, oder in sonstiger Weise zu andern.

§4

(1) Erfordert die Linienfihrung einer neu zu bauenden Stralle oder Eisenbahn eine Kreuzung, so hat der andere
Beteiligte die neue Kreuzungsanlage zu dulden. Seine verkehrlichen und betrieblichen Belange sind angemessen
zu bertcksichtigen.

(2) Ist eine Kreuzungsanlage durch eine MaRnahme nach § 3 zu &ndern, so haben die Beteiligten die Anderung zu
dulden. lhre verkehrlichen und betrieblichen Belange sind angemessen zu berucksichtigen.

§5

(1) Uber Art, Umfang und Durchfiihrung einer nach § 2 oder § 3 durchzufiihrenden MaRnahme sowie iiber die
Verteilung der Kosten sollen die Beteiligten eine Vereinbarung treffen. Sehen die Beteiligten vor, dall Bund oder
Land nach MaRgabe des § 13 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 zu den Kosten beitragen, ohne an der Kreuzung als
StralRenbaulasttrager beteiligt zu sein, so bedarf die Vereinbarung insoweit der Genehmigung. Die Genehmigung
erteilt fir den Bund das Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur, fir das Land die nach
Landesrecht zustandige Behdrde. In Fallen geringer finanzieller Bedeutung kann auf die Genehmigung verzichtet
werden.

(2) Einer Vereinbarung nach Absatz 1 bedarf es nicht, wenn sich ein Beteiligter oder ein Dritter bereit erklart,
die Kosten fir die Anderung oder Beseitigung eines BahnlUbergangs nach § 3 abweichend von den Vorschriften
dieses Gesetzes allein zu tragen, und fur die MaBnahme ein Planfeststellungsverfahren durchgefihrt wird.

§6

Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Beteiligte eine Anordnung im Kreuzungsrechtsverfahren
beantragen.

§7

Die Anordnungsbehdérde kann das Kreuzungsrechtsverfahren auch ohne Antrag einleiten, wenn die Sicherheit
oder die Abwicklung des Verkehrs eine MaBnahme erfordert. Sie kann verlangen, dal die Beteiligten Plane fir
MaBnahmen nach § 3 vorlegen.

§8

(1) Wenn an der Kreuzung ein Schienenweg einer Eisenbahn des Bundes beteiligt ist, entscheidet als
Anordnungsbehdrde das Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur im Benehmen mit der nach
Landesrecht zustandigen Behorde.

(2) In sonstigen Fallen entscheidet als Anordnungsbehdérde die nach Landesrecht zustandige Behorde.

§9

§10

(1) Wird eine MaBnahme nach § 2 oder § 3 angeordnet, so ist Uber Art und Umfang der Mallnahme, Uber die
Duldungspflicht sowie Uber die Rechtsbeziehungen der Beteiligten und die Kostentragung zu entscheiden.

(2) Die Beteiligten sind verpflichtet, der Anordnungsbehdrde jede flr die Entscheidung erforderliche Auskunft zu
erteilen.

(3) Ist eine MaBnahme, die die Sicherheit des Verkehrs erfordert, unaufschiebbar, so kann Gber Art, Umfang und
Durchflhrung sowie Uber die Duldungspflicht vorab entschieden werden.
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(4) Sind sich die Beteiligten Gber die durchzufiihrende MaBnahme einig oder ist die Malnahme bereits
durchgefuhrt, so kann auf Antrag Uber die Kostentragung entschieden werden.

(5) Bestehen zwischen den Beteiligten Meinungsverschiedenheiten dariber, ob eine éffentliche Strale nach
der Beschaffenheit ihrer Fahrbahn geeignet und dazu bestimmt ist, einen allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr
aufzunehmen, so kann die Anordnungsbehdrde zur Vorbereitung einer Vereinbarung oder einer Anordnung auf
Antrag eines Beteiligten dariber entscheiden.

(6) Die Entscheidung ist mit Griinden zu versehen und den Beteiligten zuzustellen.

§11

(1) Wird eine neue Kreuzung hergestellt, so hat der Beteiligte, dessen Verkehrsweg neu hinzukommt, die Kosten
der Kreuzungsanlage zu tragen. Zu ihnen gehoren auch die Kosten der durch die neue Kreuzung notwendigen
Anderungen des anderen Verkehrswegs.

(2) Werden eine Eisenbahn und eine Strale gleichzeitig neu angelegt, so haben die Beteiligten die Kosten der
Kreuzungsanlage je zur Halfte zu tragen.

§12

(1) Wird an einer Uberfiihrung eine MaBnahme nach § 3 durchgefiihrt, so fallen die dadurch entstehenden Kosten

1. demijenigen Beteiligten zur Last, der die Anderung verlangt oder sie im Fall einer Anordnung hatte
verlangen mussen; Vorteile, die dem anderen Beteiligten durch die Anderung entstehen, sind auszugleichen
(Vorteilsausgleich);

2. beiden Beteiligten zur Last, wenn beide die Anderung verlangen oder sie im Fall einer Anordnung hatten
verlangen mussen, und zwar in dem Verhaltnis, in dem die Kosten bei getrennter Durchfihrung der
Anderung zueinander stehen wirden. Nummer 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 werden die Kosten ohne Vorteilsausgleich halftig geteilt, wenn die
Uberfiihrung der Kreuzung einer Eisenbahn des Bundes mit einer BundesfernstraBe in der Baulast des Bundes
dient und beide Beteiligten eine Anderung verlangen, die die Erneuerung der Uberfilhrung zur Folge hat, oder sie
im Fall einer Anordnung eine solche Anderung hétten verlangen miissen.

§13

(1) Wird an einem Bahnlbergang eine MaRnahme nach § 3 durchgefihrt, so tragen die Beteiligten je ein Drittel
der Kosten. Das letzte Drittel der Kosten tragt bei Kreuzungen mit einem Schienenweg einer Eisenbahn des
Bundes der Bund, bei Kreuzungen mit einem Schienenweg einer nicht-bundeseigenen Eisenbahn das Land.

(2) Bei Kreuzungen einer Eisenbahn des Bundes mit einer Stralle in kommunaler Baulast tragt der Bund die
Halfte, die Eisenbahn des Bundes ein Drittel und das Land, in dem die Kreuzung liegt, ein Sechstel der Kosten.
Bei Kreuzungen einer nichtbundeseigenen Eisenbahn mit einer StraBe in kommunaler Baulast tragt das Land, in
dem die Kreuzung liegt, zwei Drittel und die nichtbundeseigene Eisenbahn ein Drittel der Kosten. In Berlin und in
der Freien und Hansestadt Hamburg gelten alle 6ffentlichen StralRen, die nicht in der Baulast des Bundes stehen,
als StraBBen in kommunaler Baulast.

(3) Wird zur verkehrlichen Entlastung eines Bahnlbergangs ohne dessen Anderung eine BaumaBnahme nach § 3
Nr. 2 durchgefihrt, durch die sich eine sonst notwendige Anderung des Bahniibergangs erlbrigt, so gehoren zu
den Kosten nach Absatz 1 nur die Kosten, die sich bei Vornahme der ersparten Anderung ergeben wirden. Die
dbrigen Kosten tragt derjenige Beteiligte allein, an dessen Verkehrsweg die BaumaBnahme durchgefiihrt wird.
FuBnote

(+++ § 13 Abs. 2 Satz 2: Zur Anwendung vgl. § 20 +++)
§14

(1) Die Anlagen an Kreuzungen, soweit sie Eisenbahnanlagen sind, hat der Eisenbahnunternehmer, soweit sie
StraBenanlagen sind, der Trager der StraBenbaulast auf seine Kosten zu erhalten und bei Bahnibergangen auch
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in Betrieb zu halten. Die Erhaltung umfaRBt die laufende Unterhaltung und die Erneuerung. Betriebskosten sind
die 6rtlich entstehenden persénlichen und sachlichen Aufwendungen.

(2) An Bahnubergangen gehdren

1. zu den Eisenbahnanlagen das sowohl dem Eisenbahnverkehr als auch dem Strafenverkehr dienende
Kreuzungsstlck, begrenzt durch einen Abstand von 2,25 m, bei StraBenbahnen von 1,00 m jeweils von der
auBeren Schiene und parallel zu ihr verlaufend, ferner die Schranken, Warnkreuze (Andreaskreuze) und
Blinklichter sowie andere der Sicherung des sich kreuzenden Verkehrs dienende Eisenbahnzeichen und -
einrichtungen,

2. zuden StraRenanlagen die Sichtflachen, die Warnzeichen und Merktafeln (Baken) sowie andere der
Sicherung des sich kreuzenden Verkehrs dienende StralBenverkehrszeichen und -einrichtungen.

(3) Eisenbahniberfuihrungen und Schutzerdungsanlagen gehdren zu den Eisenbahnanlagen,
Strallenlberflhrungen zu den StraBenanlagen.

(4) Die Beteiligten haben Manahmen nach Absatz 1 zu dulden.
FuBnote

§ 14 Abs. 1 u. 2: Mit dem GG vereinbar, BVerfGE v. 13.11.1974; 19751228 - 1 BvL 27/73 -
§ 14a

(1) Wird die StraBe eingezogen oder der Betrieb der Eisenbahn dauernd eingestellt, so bleiben die Beteiligten
verpflichtet, die Kreuzungsanlagen in dem Umfang zu erhalten und in Betrieb zu halten, wie es die Sicherheit
oder Abwicklung des Verkehrs auf dem bleibenden Verkehrsweg erfordert. Eine nach den Vorschriften des
Eisenbahnrechts genehmigte Betriebseinstellung gilt nicht als dauernd im Sinne dieser Vorschrift, wenn sie
mit der Verpflichtung zur weiteren Vorhaltung der Anlagen verbunden ist. Die Einziehung der StraBe oder die
dauernde Einstellung des Betriebs der Eisenbahn ist dem anderen Beteiligten unverziglich mitzuteilen.

(2) Der im Zeitpunkt der Einziehung oder dauernden Betriebseinstellung erhaltungspflichtige Beteiligte oder sein
Rechtsnachfolger hat Kreuzungsanlagen auf seine Kosten zu beseitigen, soweit und sobald es die Sicherheit oder
Abwicklung des Verkehrs auf dem bleibenden Verkehrsweg erfordert.

(3) Die Verpflichtungen gemaR den Absatzen 1 und 2 kann der weichende Beteiligte vertraglich auf den
bleibenden Beteiligten gegen Erstattung der Rickbaukosten Ubertragen.

(4) Die Beteiligten haben MaBnahmen nach den Absatzen 1 und 2 zu dulden.

(5) Die Verpflichtungen des weichenden Beteiligten aus den Absatzen 1 und 2 erléschen, wenn die
Kreuzungsanlage beseitigt worden ist oder der weichende Beteiligte die Verpflichtungen in einer Vereinbarung
gemaR Absatz 3 auf den bleibenden Beteiligten tbertragen hat.

(6) Der weichende Beteiligte hat dem bleibenden Beteiligten auf dessen Antrag sein Eigentum an solchen
Grundstucken, die schon bisher von dem bleibenden Beteiligten benutzt worden sind oder die flir die
Verbesserung des bleibenden Verkehrswegs bendétigt werden, mit allen Rechten und Pflichten zu lbertragen.
Fir die Ubertragung des Eigentums ist eine angemessene Entschadigung in Geld zu gewéahren, wobei der
Verkehrswert des Grundstlicks zugrunde zu legen ist.

§15

(1) Wird eine neue Kreuzung hergestellt, so hat im Fall des § 11 Abs. 1 der Beteiligte, dessen Verkehrsweg neu
hinzukommt, die hierdurch verursachten Erhaltungs- und Betriebskosten dem anderen Beteiligten zu erstatten.
Im Fall des § 11 Abs. 2 hat jeder Beteiligte seine Erhaltungs- und Betriebskosten ohne Ausgleich zu tragen.

(2) Wird an einer Uberfiihrung eine MaRnahme nach § 3 durchgefiihrt, so hat der Beteiligte, der nach § 12

Absatz 1 Nr. 1 oder 2 die MaRnahme verlangt oder sie im Fall einer Anordnung hatte verlangen missen, dem
anderen Beteiligten die hierdurch verursachten Erhaltungskosten zu erstatten. Im Fall des § 12 Absatz 2 hat jeder
Beteiligte seine Erhaltungs- und Betriebskosten ohne Ausgleich zu tragen.
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(3) Wird an einem Bahnubergang eine MaBnahme nach § 3 durchgeflhrt, so hat jeder Beteiligte seine
veranderten Erhaltungs- und Betriebskosten ohne Ausgleich zu tragen.

(4) In den Fallen des Absatzes 1 Satz 1 sowie des Absatzes 2 Satz 1 ist auf Verlangen eines Beteiligten die
Erhaltungs- und Betriebslast abzulésen.

§16
(1) Das Bundesministerium flir Verkehr und digitale Infrastruktur kann mit Zustimmung des Bundesrates
Rechtsverordnungen erlassen, durch die

1. der Umfang der Kosten nach den §§ 11, 12 und 13 naher bestimmt wird und fir die Verwaltungskosten
Pauschalbetrage festgesetzt werden;

2. bestimmt wird, wie die bei getrennter Durchfiihrung der MaBnahmen nach § 12 Nr. 2 entstehenden Kosten
unter Anwendung von Erfahrungswerten fir die Baukosten in vereinfachter Form ermittelt werden;

3. die Berechnung und die Zahlung von Ablésungsbetragen nach § 15 Abs. 4 naher bestimmt sowie dazu ein
Verfahren zur gutlichen Beilegung von Streitigkeiten festgelegt werden,

4. Dbei neuartigen Anlagen, die nicht von § 14 Abs. 2 erfaRt werden, bestimmt wird, ob sie zu den Eisenbahn-
oder zu den Strallenanlagen gehéren.

(2) Allgemeine Verwaltungsvorschriften erlaRt das Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur mit
Zustimmung des Bundesrates.

§17

Zur Foérderung des Baus und des Ausbaus kommunaler Radwege sowie von MaBnahmen nach den §§ 2 und 3 soll
die Anordnungsbehdrde den Beteiligten Zuschiisse gewahren.

§18

Die Aufsichtsbehdrden haben die Durchfuhrung der Anordnung nach diesem Gesetz sicherzustellen.

§19

(1) Bisherige Vereinbarungen, die sich auf Kreuzungen zwischen StraBen und StraBenbahnen, AnschluBbahnen
sowie den AnschluBbahnen gleichgestellte Eisenbahnen beziehen, gelten fort.

(2) Die bisherige Kostenregelung fur Erhaltungsmallnahmen, die bei Inkrafttreten des
Eisenbahnneuordnungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBI. | S. 2378) bereits in der Ausfiihrung begriffen
sind, bleibt bestehen.

(3) Soweit aufgrund von Artikel 6 Abs. 106 Nr. 4 des Eisenbahnneuordnungsgesetzes die Erhaltungslast fur
eine Strallenuberfihrung auf den Stralenbaulasttrager Ubergegangen ist, hat der Eisenbahnunternehmer
daflir einzustehen, dal8 er die StraBendberfiihrung in dem durch die Verkehrsbedeutung gebotenen Umfang
ordnungsgemal erhalten und den erforderlichen Grunderwerb durchgefiihrt hat. Als ordnungsgemaRer
Erhaltungszustand gilt eine entsprechend seinen Vorschriften durchgefiihrte Unterhaltung der
StraReniiberfilhrung bis zum Zeitpunkt des gesetzlichen Ubergangs der Baulast.

§20

§ 13 Absatz 2 Satz 2 kommt nicht zur Anwendung fir MaBnahmen, Gber die die Beteiligten nach § 1 Absatz 6 des
Eisenbahnkreuzungsgesetzes vor dem 1. Januar 2022 eine Vereinbarung getroffen haben.

§21

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1964 in Kraft.
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% Eisenbahn-Bundesamt Zentrale

An die SbL 1
zur Bekanntgabe im Sachbereich

RefL 21, AbtL 2, 4 und 5, Pr. zur Kenntnis

Abdruck: Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de
BMVI StB 15, Oberste Baubehotrden der Lan-
der, DB Netz AG Datum: 30.01.2017
VMS-Nummer:
Betreff: Lichte Hohe von Eisenbahniberfihrungen

Bezug:

Anlagen:  Vermerk

Zur Herbeiftihrung einer einheitlichen Verwaltungspraxis bei eisenbahnrechtlichen Planrechtsver-

fahren wird fur die lichte Hohe unter Eisenbahniberfihrungen tber StraRen folgendes verflugt:

a)

b)

d)

Die Mindesththe von neu zu bauenden oder im Gesamtbauwerk zu andernde Eisenbahn-
Uberfiihrungen tUber BundesfernstralRen ist in der Regel mit 4,70 m anzusetzen (vgl. ARS
07/2012 Abs. 2 und Abs. 14).

Fur neu zu bauende oder im Gesamtbauwerk zu andernde Eisenbahniberfihrungen tber

andere offentliche StraRen soll eine Mindesthéhe von 4,50 m angesetzt werden.

Die Vorhabentragerin ist im Konfliktfall auf diese Verfigung hinzuweisen. Es wird empfoh-
len, ein Planfeststellungsverfahren durchzufihren, wenn andere Kreuzungsbeteiligte nicht

ihr Einverstandnis mit der Planung bzw. Umplanung erklart haben.

Auf die Verfigung Pr. 1/4 von Juli 1995 zur Planfeststellung/Projektfinanzierung mit Bun-
desmitteln wird hingewiesen. Die kreuzungsrechtliche Kostenteilung bzw. Kostenentschei-

dung bleibt von der Planrechtsentscheidung unberihrt.

Die Verfiigung mit dem Gz. 23.11 Pap 00-19#00001/2002 vom 04.06.2002 wird hiermit

aufgehoben.
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Begqriindung fir die Festlequng in a) und b)

Aus den anerkannten Regeln der Technik ergeben sich regelméaflig schon Anforderungen an die
Ausbildung der lichten Hohe von Eisenbahntberfiihrungen.

Hier ist insbesondere auf die in der ELTB eingefuhrten DB RiL 804.1101 Abschnitt 5 (2), und Ab-
schnitt 7 (Schutz vor Anprall), DB RiL 804.2101 Abschnitt 5 sowie DIN EN 1991-2, 4.7.2 und DIN
EN 1991-1-7 4.3.2 einschlief3lich des nationalen Anhangs DIN EN 1991-1-7/NA:2010-12 hinzuwei-

sen.

Dieser Entscheidung liegen weiterhin nachfolgende Uberlegungen zu Grunde:

Die vorhandene oder zu erwartende regelmaRige Nutzung der querenden Stral3e durch bis zu 4 m
hohe Lastkraftwagen, auch im Ziel- und Quellverkehr innerhalb von geschlossenen Ortschaften
kann an Eisenbahnuberfihrungen mit niedriger Hohe mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu Un-
féllen mit Personen- und Sachschaden fiihren. Dartiber hinaus erfordert ein Anprall an das Trag-
werk einer Eisenbahniberfiihrung trotz nachgewiesener Anprallersatzlast mehrtatige Inspektionen
und ggf. langerfristige Reparaturzeiten. Diese sind vor allem bei stark befahrenen Personenzug-
und wichtigen Giterzuggleisen zu vermeiden. Die Schaffung eines modernen durchgehenden
Verkehrswegenetzes auch fur hohe Fahrzeuge (bis 4 m, § 32 Abs. 2 StVZO) ohne zu niedrige
Eisenbahniberfihrungen als einschrankende Zwangspunkte ist ein generell einzustellender Ab-
wagungsbelang. Dagegen ist der Wunsch von Gemeinden, den Lastwagenverkehr durch Be-

schrankung der lichten Hohe zu lenken, nicht schutzwirdig.

Ein besonders hoher Aufwand fur die Errichtung ist durch die Vorhabentragerin besonders zu be-
grinden. Zur Berlcksichtigung des Einzelfalls kann in solchen Fallen eine Planfeststellung oder -

genehmigung von 4,50 bzw. 4,70 m lichter Hohe fur Eisenbahniberfiihrungen unterbleiben.
Ref. 21 und Abt. 4 haben mitgewirkt.
Ich bitte darum, zukiinftig entsprechend zu verfahren.

Mit freundlichen GriRRen

Burke
(elektronisch in DOWEBA)

Seite 2 von 2



	Vorlage
	Anlage  2 2021-12-09 Stadtvertretung TOP 8.8 sao
	Anlage  3 EBKrG
	Anlage  4 201_2017 Lichte Höhe von Eisenbahnüberführungen

